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Rechtspolitischer Rückblick auf das  

Verfassungsgerichtsjahr 2019 

Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin, 16. 1. 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Beginn unseres Rechtspolitischen Ru ckblicks will ich das zu-

ru ckliegende Verfassungsgerichtsjahr in dichter Form und subjek-

tiver Auswahl Revue passieren lassen –   denn die Panels heute 

greifen nur drei besonders, auch verfassungspolitisch interes-

sante Entscheidungen aus dem Gros der Karlsruher Aktivita ten 

heraus, die das interessante Weitere des letzten Jahres nicht abbil-

den.  

Personelle Vera nderung gibt es fu r das Berichtsjahr keine zu ver-

melden, diese stehen mit dem Ausscheiden des Pra sidenten vo-

raussichtlich im Mai und des Richters Masing im April fu r beide 

Senate erst fu r dieses Jahr an. 

Der Erste Senat ist mit zwei Entscheidungen heute auf der Tages-

ordnung vertreten (Mietpreisbremse und Recht auf Vergessen). 

Ein weiterer Kandidat war das Urteil zu den Sanktionen zur 

Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von ALG II. Die 

KAS hat das  einstimmig ergangene  Urteil bereits auf der 

Rechtspolitischen Konferenz Ende November 2019 aufgegriffen, 

deshalb heute, an dieser Stelle nur kurz: Auch wenn die absolute 

Schwelle einer 30-prozentigen Ku rzung von Hartz IV viel Auf-

merksamkeit erha lt und, nach meinem Eindruck die Schlagzeilen 

dominiert, sind das Sanktionensystem wie auch der Nachrang-

grundsatz, dh staatliche Hilfe nur bei tatsa chlicher Bedu rftigkeit, 

prinzipiell fu r verfassungsma ßig erkla rt worden. Das Existenzmi-

nimum hat also noch einmal ein Minimum.  

Allerdings ist der Grundton klar und deutlich: Jeder erwerbsfa hige 

Mensch in Deutschland hat einen gegen den Staat gerichteten 

grundrechtlichen Gewa hrleistungsanspruch auf das menschen-

wu rdige Existenzminimum (Art. 1 Abs. 1 iVm Art. 20 Abs. 1 GG). 

Die vereinzelten, vorsichtig gea ußerten akademischen wie verfas-

sungspolitischen Erwartungen, das BVerfG werde seine Dogmatik 

zur Menschenwu rde als subjektivem Recht ein wenig zuru ckneh-

men, erfu llten sich nicht.  

Im Gegenteil, es sieht so aus, dass das BVerfG mit dieser Recht-

sprechung nunmehr ein weiteres Verfassungsexportgut im Portfo-

lio hat. Die Große Kammer des Europa ischen Gerichtshofs befand 

na mlich in der Rechtssache Haquin (C-288/18) eine Woche nach 
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dem BVerfG, dass der vollständige Entzug von Sozialleistungen mit 

der Garantie des physischen Existenzminimums unvereinbar ist 

und begru ndete dieses Ergebnis mit der Achtung der Menschen-

wu rde aus Art. 1 GRCh. Die Rechtslage ist bei Migrationsfällen 

noch einmal andere, aber möglicherweise ist mit der Hartz IV-Ent-

scheidung auch ein Datum gesetzt für die mit dem Geordnete-

Rückkehr-Gesetz eingeleitete Begrenzung von Sozialleistungen, 

als Anreiz gegen Sekundärmigration unter dem unionalen Dublin-

Recht. 

Das BVerfG ist der institutionelle Ort der Bundesrepublik, an dem 

gesellschaftliche Wirklichkeit nicht nur anbrandet, sondern  je 

nach Willen des Gerichts  auch festgestellt und in normative Bah-

nen gelenkt wird. Vizepra sident Harbath hat die Befriedungsfunk-

tion des BVerfG gerade am vergangenen Montag noch einmal in 

einem Interview mit dem Deutschlandradio herausgestellt. 

Exemplarisch zeigt passt dazu der Beschluss vom 26. Ma rz zur 

Stiefkindadoption. Die Regelung u ber den vollständigen Aus-

schluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien ist am 

Gleichheitssatz wird fu r verfassungswidrig erkla rt. In den Gru n-

den heißt es: Die nichteheliche Familie habe sich mehr und mehr 

als weitere Familienform neben der ehelichen Familie etabliert. Es 

gebe keine Erkenntnisse, die heute die Annahme rechtfertigten, 

dass die Paarbeziehung innerhalb einer nichtehelichen Stiefkind-

familie typischerweise besonders fragil und nur in einer kleinen 

Zahl von Fällen stabil wäre. 

Mit den Dieselfahrverboten hatten die Beschwerdeführer im 

Schlossbezirk hingegen keinen Erfolg. Die Verfassungsbeschwer-

den wurden im Oktober begru ndungslos nicht zur Entscheidung 

angenommen. Das weitere Großthema informationelle Selbstbe-

stimmung errang einen Erfolg, indem die automatisierte Kennzei-

chenerfassung in Bayern, Baden-Wu rttemberg und Hessen im 

Ma rz teilweise fu r verfassungswidrig erkla rt wurde, weil die Ein-

griffsnormen zu unklar, zu unbestimmt und damit unverha ltnis-

ma ßig waren. Die Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung werden 

mit Ungeduld erwartet und gerade in diesem Haus wird mancher 

Beobachter hoffen, dass die Kennzeichenerfassung kein bo ses O-

men dafu r ist.  

Schließlich fa llt auf, dass der Erste Senat an seiner klassisch libe-

ralen Rechtsprechung zur freien Meinungsa ußerung festha lt. Eine 

Verurteilung wegen Schma hkritik, bei der die Sitzungsleitung ei-

ner Amtsrichterin mit einem Hexenprozess und nationalsozialis-

tischen Sondergericht vergleichen wurde, hob eine Kammer 
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ebenso auf, wie eine Entscheidung gegen einen NPD-Funktiona r, 

dessen Webauftritte gegen Jugendschutzregelungen verstoßen 

haben sollen.  

Es wird spannend sein, zu beobachten, ob  und ggf. wie  sich die 

Debatte u ber die harte o ffentliche Kritik an Politikerinnen und Po-

litikern, u ber die Verrohung im o ffentlichen Miteinander auf die 

Rechtsprechung auswirken wird  zumal ja ein Berichterstatter-

wechsel im zusta ndigen Dezernat ansteht. Mein Eindruck ist, es 

treffen diejenigen zzt. den Ton der Zeit, die mit identita ren Merk-

malen argumentieren, um einen scha rferen Maßstab fu r 

Schma hkritik und damit mehr Schutz im o ffentlichen Meinungs-

kampf einfordern. Ihnen ko nnte gelingen, was Verteidiger des 

Schutzguts der perso nlichen Ehre u ber Jahrzehnte nicht geschafft 

haben. 

Auch der Zweite Senat ist über das Urteil zur Bankenunion hinaus, 

das wir sogleich behandeln werden, hier noch zu würdigen. 

Zunächst ist an die weithin begrüßte Entscheidung zum Wahl-

rechtsausschluss von Betreuten und schuldunfähigen Straftätern 

zu erinnern, die im Februar, rechtzeitig zur Europawahl, bekannt 

gegeben wurde. Das Wahlrecht ist für den Zweiten Senat ja eine 

durchaus ambivalente Materie; in der Verfassungsbeschwerde ge-

gen das Handeln des sächsischen Landeswahlausschusses bei der 

Listenaufstellung hielt man sich im Juli heraus und überließ die 

Angelegenheit zu Recht dem sächsischen Verfassungsgerichtshof. 

Größere Aufmerksamkeit möchte ich lenken auf den a limine-Be-

schluss vom Oktober zum Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr. Die 

Bundestagsfraktion Die Linke hatte, wie sie das seit 1990 regel-

mäßig tut, einen Organstreitantrag gestellt, die deutsche Unter-

stützung für Frankreich, den Irak und die internationale Allianz in 

ihrem Kampf gegen den IS auf der Grundlage des Rechts auf kol-

lektive Selbstverteidigung zu überprüfen.  

Der Antrag wurde mangels hinreichender Substantiierung ver-

worfen (sicherlich der prozessualen Konstellation geschuldet, 

dass im Organstreit eine mündliche Verhandlung an sich obligato-

risch ist). In den gut zehn Seiten Begründung finden sich dann 

aber doch einige beachtenswerte Aussagen in der Sache: So etwa 

die Feststellung, dass die EU ein System gegenseitiger kollektiver 

Sicherheit sei (anders noch Lissabon); oder der Standpunkt, dass 

terroristische Aktivitäten das Selbstverteidigungsrecht iSd Art. 51 

VN-Charta auslösen könnten.  
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Insgesamt könnte der Beschluss für einen Wendepunkt in der par-

lamentsfreundlichen, dh minderheitsfreundlichen Rechtspre-

chung in den internationalen Beziehungen stehen. Denn er gibt 

der Exekutive mehr Spielraum  das wird weiter zu beobachten 

sein, denken Sie an die politischen Bestrebungen, den konstituti-

ven Parlamentsvorbehalt wegen europäischer Verteidigungsakti-

vitäten zu lockern. 

Der Beschluss hat zu einer rechtspolitischen Initiative im Deut-

schen Bundestag geführt. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen 

hat vorgeschlagen (Drs 19/14025), ein neues besonderes Verfah-

ren einzuführen, mit dem die Verfassungsmäßigkeit des deut-

schen Streitkräfteeinsatzes im Ausland materiell überprüft wer-

den kann. Indirekt wird an diesem Dossier die Schwelle zwischen 

Politik und Verfassungsrecht verhandelt  offenbar ist ein Mehr 

an bundespolitischem Spielraum und Weniger verfassungsrecht-

licher Kontrolle keineswegs Konsens. Die Begründung des Zwei-

ten Senats (unsubstantiiert) zeigt m.E., dass es sich nicht um ein 

prozessuales Problem handelt. 

Zur Ambivalenz von politischer Gestaltung und verfassungsrecht-

licher Konkretisierung rechtstaatlicher Maßstäbe bis hin zu nu-

merischen Vorgaben vielleicht noch der Hinweis auf den Senats-

beschluss vom März zur Effektivität des Richtervorbehalts. Der 

Ermittlungsrichter hat nicht nur während der üblichen Dienst-

stunden, sondern während der Tageszeit erreichbar zu sein, d.h. 

ganzjährig die Zeit zwischen 6 Uhr und 21 Uhr.  

Und was ist noch fu r das Jahr 2019 zu verzeichnen? Erneut fallen 

die erheblichen grenzu berschreitenden Besuchs- und Dialogakti-

vita ten auf  der Gespra chsbedarf scheint ungebrochen hoch und 

wird vermutlich, ich will dem Panel zum Recht auf Vergessen nicht 

vorgreifen, noch zunehmen. Mitglieder des BVerfGs trafen sich mit 

Mitgliedern des ruma nischen, armenischen, koreanischen, italie-

nischen, kolumbianischen, brasilianischen, israelischen und slo-

wenischen Verfassungsgerichts. Daneben gab es die u blichen Kon-

takte zu anderen Verfassungsorganen und Bundesgerichten.  

Ein „VerfassungsFEST“ zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes 

wurde vom 22. bis 25. Mai gegeben, verbunden mit dem 50-ja hri-

gen Jubila um des ikonischen Baumgartenbaus im Schlossbezirk. 

Das BVerfG ist, so bemerkte es ju ngst das von Florian Meinel her-

ausgegeben Buch zum Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bonner 

Republik, das einzige Verfassungsorgan, dessen architektonische 

Inszenierung sich heute nicht ostentativ gegen den politischen Stil 
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der alten Bundesrepublik absetze, sondern bewusst a sthetische 

Kontinuita t suche. 

Was wurde 2019 trotz Voranku ndigung nicht entschieden? die 

Strafbarkeit der gescha ftsma ßigen Fo rderung der Selbstto tung 

(§ 217 StGB), das Anleihekaufprogramm der EZB (Ru ckantwort 

PSPP), der Ausschluss von der Parteienfinanzierung; auch gab im 

zuru ckliegenden Jahr meines Erachtens auffallend wenige Ent-

scheidungen zum Steuerrecht.  

Meine Damen und Herren, 

dies war eine kleine Auswahl nach subjektiven Kriterien  

ich wu nsche Ihnen nicht nur ein heiteres neues Verfassungs-

rechtsjahr, sondern auch ertragreiche Referate und Diskussionen.  

 


